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Kämmerei 
07.11.2023 
2933/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 20.12.2023 
 
 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen 
in der Stadt Geilenkirchen 
 
Sachverhalt: 
Nach Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2024 für die Abwasserbeseiti-
gung wird zum 01.01.2024 eine Änderung der betreffenden Gebührensatzung erforderlich. 
 
Die Änderungssatzung soll in der folgenden Form beschlossen werden: 
 
 

7. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen in 

der Stadt Geilenkirchen 
 

vom ………….. 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13.04.2022 (GV. NRW. 2022, S. 490), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), 
in der zurzeit geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2021 (GV. NRW. 2021, S. 1470), sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zur 
Ausführung des Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2021 (GV. NRW 2021, S. 560) und der Satzung der Stadt 
Geilenkirchen über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage (Entwässerungssatzung) vom 15.12.2016 in der zz. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Geilenkirchen in seiner Sitzung am 20.12.2023 die folgende Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen in der Stadt Geilenkirchen beschlossen: 
  
 
 
 

Art. 1 
§ 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,31 €. 



2 

 
 
 
§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(4) Die Gebühr beträgt 0,87 € je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche. 
 
 

Art. 2 
 

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Änderungssatzung wird in vorliegender Form beschlossen. 
 
 
  
 
  
 

(Kämmerei, Frau Siebert, 02451/629-112) 
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